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Grundlage für eine differenzierte gutachterliche Bewertung arbeitsplatzbezogener Beschwerden 
sind im Einzelfall die Ermittlungen des zuständigen Unfallversicherungsträgers zu Gefahrstoff-
belastungen am Arbeitsplatz. Regelhaft erfolgen eine umfassende ärztliche Anamneseerhebung 
sowie klinische Untersuchung und Diagnostik. Häufig werden mehrere Gutachten verschiedener 
Fachdisziplinen mit den jeweiligen fachspezifischen Untersuchungsmethoden benötigt. Bei 
Verdacht auf eine allergisch bedingte Berufskrankheit bietet sich eine Begutachtung in einem 
medizinischen Zentrum an, das idealerweise über Expertise in den Bereichen Hals-Nasen- 
Ohrenheilkunde, Pneumologie und Dermatologie verfügt.
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Laufende Nase am Arbeitsplatz 
und  multiple Chemikalienbelastungen – 
eine Berufskrankheit?
Spezifische Aspekte beruflich verursachter Allergien
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Allergische Beschwerden sind in der deutschen Bevölke-
rung weit verbreitet (Schmitz et al. 2017). Ist das auslösen-
de Allergen identifiziert, steht aus präventiver Sicht eine 
konsequente Allergenvermeidung im Vordergrund. So 
sollten zum Beispiel bei Nachweis einer Katzenhaaraller-
gie keine Katzen mehr in der Wohnung gehalten werden. 
Bei ubiquitär vorkommenden Umweltallergenen ist eine 
Allergievermeidung aber oft nicht konsequent möglich. 

Berufsbedingte Allergien

Auch die Exposition gegenüber potenziellen Allergenen 
im beruflichen Umfeld kann zu einer Sensibilisierung und 
zur Entwicklung einer allergisch bedingten Erkrankung 
der Atemwege führen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist 
das sogenannte „Bäckerasthma“, das sich bei Beschäftig-
ten in Bäckereien aufgrund einer allergischen Sensibilisie-
rung gegenüber Mehlstäuben oder Zusatzstoffen wie Back-
enzymen entwickeln kann. Dieses kann unter der BK-Nr. 
4301 „Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive 
Atemwegserkrankung (einschließlich Rhinopathie)“ als 
Berufskrankheit anerkannt werden. In vielen Fällen ist es 
im beruflichen Kontext aber nicht einfach, das ursächliche 
Allergen zu identifizieren. Das gilt vor allem dann, wenn 
am Arbeitsplatz Einwirkungen von verschiedenen potenti-
ellen Allergenen oder anderweitigen atemwegswirksamen 
Gefahrstoffen bestehen. In solchen Fällen können neben 
dem Sensibilisierungsnachweis allergenspezifische Ex-
positionstests entscheidende Informationen liefern. 

Bei Nachweis einer berufsbedingten Allergie sollten alle 
erforderlichen Maßnahmen der Individualprävention 
ausgeschöpft werden.

Breites Untersuchungsspektrum im IPA

Im Falle der BK-Nr. 4301 werden hohe Anforderungen an 
Expertise und apparative Untersuchungsmöglichkeiten 
der begutachtenden Ärzte gestellt. Insbesondere bei Be-
schwerden der oberen Atemwege kann ein Hals-Nasen-
Ohren (HNO-)ärztliches Zusatzgutachten erforderlich 
sein. Das IPA verfügt dabei über das gesamte fachspe-
zifische Untersuchungsspektrum und die fachärztlich- 
interdisziplinäre Expertise (→ Info-Box). 

Da es für eine Vielzahl potentiell sensibilisierender Ar-
beitsstoffe kaum standardisierte Testmethoden gibt, 
kommt dem Expositionslabor des IPA eine besondere Be-
deutung in der gutachterlichen Einzelfallbewertung zu. 

Hier können versicherte Personen, bei denen eine be-
rufsbedingten Allergie vermutet wird, unter kontrollier-
ten und ärztlich überwachten Bedingungen inhalativ 
gegenüber dem fraglichen Allergen exponiert werden 
(AWMF 2021). Dabei werden engmaschig potentiell aller-
gische Reaktionen der oberen und/oder tiefen Atemwege 
erfasst. Da die Rhinopathie Teil der Legaldefinition der 
BK-Nr. 4301 ist und auch ohne das gleichzeitige Vorliegen 
einer obstruktiven Atemwegserkrankung die medizini-
schen Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt, kann der 
HNO-ärztlichen Zusatzuntersuchung eine entscheidende 
Bedeutung in der gutachterlichen Einzelfall-Bewertung 
zukommen. Dabei können Rötung, Sekretbildung und 
Änderung des nasalen Luftflusses und Schleimhaut-
schwellungen objektiv erfasst werden.

Fallbeispiel

Nasale Beschwerden – Umwelt- oder Berufsallergie?
Im IPA stellte sich ein Feinmechatroniker mit seit vier 
Jahren ausschließlich am Arbeitsplatz bestehenden Be-
schwerden mit Niesen, verstopfter Nase und vermehrter 
Nasensekretbildung vor. Die Beschwerden nahmen im 
Laufe der Arbeitswoche zu. 

Die Ermittlungen des Präventionsdienstes des Unfallver-
sicherungsträgers ergaben eine Exposition gegenüber 
Methylmethacrylat (MMA). Des Weiteren wurde in den 
Polstern des Bürostuhls des Versicherten eine signifikant 
erhöhte Hausstaubmilbenbelastung festgestellt. Belas-
tungen mit Schimmelpilzen oder eine Exposition gegen-
über Isocyanaten lagen nicht vor. 

Allergische Symptome am Arbeitsplatz können so-
wohl durch Berufs- als auch durch Umweltallergene 
hervorgerufen werden.

Die Pneumologie, die Dermatologie und die 
Hals- Nasen-Ohrenkunde des IPA arbeiten bei der 
 Aufklärung von Ursachen allergischer Erkrankungen 
eng zusammen.

Ein interdisziplinäres, apparatives und diagnostisches 
Untersuchungsspektrum hilft bei der Diagnostik auch 
seltener Erkrankungen.

Kurz gefasst
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Arbeitsanamnestisch konnte das Auftreten der oben ge-
nannten Beschwerden auf Löt- und Klebearbeiten ein-
gegrenzt werden. Diese Tätigkeiten verrichtete der Versi-
cherte auf seinem Stuhl sitzend. 

Untersuchungen im IPA
Bei Erstvorstellung waren die HNO-ärztliche Diagnostik 
und die Lungenfunktionsbefunde unauffällig. Im Prick-
test der Haut und im Blutserum waren keine Sensibilisie-
rungen nachweisbar.

Aufgrund der geschilderten Beschwerden und der allergo-
logischen Befunde bestand zunächst der Verdacht auf eine 
MMA-assoziierte Erkrankung, die in der Literatur gut be-
schrieben ist (Walters et al. 2017). Da es keine kommerziell 
verfügbaren spezifischen Allergietestungen für MMA gibt, 
wurde der Versicherte im Expositionslabor des IPA gegen-
über MMA in verschiedenen Dosierungsstufen nach einem 
im IPA etablierten, standardisierten Verfahren exponiert. 

Nach jeder Stufe erfolgten Lungenfunktionsmessungen 
und HNO-ärztliche Untersuchungen mit akustischer Rhi-
nometrie, aktiver anteriorer Rhinomanometrie sowie en-
doskopische Untersuchungen, bei der die Blutgefäße und 
Schleimhäute dargestellt werden (Narrow Band Imaging). 
Insgesamt ergaben sich bezüglich MMA keine Hinweise auf 
eine allergische Reaktion und somit auf das Vorliegen der 
medizinischen Voraussetzungen der BK-Nr. 4301.

Aufgrund der nachgewiesenen Milbenbelastung am 
Arbeitsplatz, erfolgte, trotz fehlender kutaner und sero-
logischer Sensibilisierung, eine ergänzende nasale Pro-
vokation mit Hausstaubmilben unter Wiederholung aller 
zuvor genannten HNO-ärztlicher Messungen. Die vom 
Versicherten geschilderten Symptome am Arbeitsplatz 
konnten dabei reproduziert werden. Die Nasenschleim-
häute waren geschwollen und es bestand ein ausgepräg-
ter nasaler Sekretfluss. Die Zunahme der nasalen Durch-
blutung ließ sich insbesondere durch das Narrow Band 
Imaging des Videorhinolaryngoskopes optisch darstel-
len. Rhinomanometrisch und rhinoakustisch wurde die 
nasale Obstruktion bestätigt. 

Diagnose: Lokale allergische Rhinopathie
Der Versicherte litt unter dem selten diagnostizierten Bild 
einer lokalen allergischen Rhinopathie. Es handelt sich 
um ein relativ neues Krankheitsbild, bei dem ausschließ-
lich eine lokale, allergische Reaktion der Nase nachge-
wiesen werden kann. Serologisch und in Pricktests ist 
diese Form der Sensibilisierung, wie auch im vorliegen-
den Fall, nicht nachweisbar. 

Untersuchung der Nase mittels modernster HNO-Untersuchungmethoden

Repertoire diagnostischer Methoden zur Begutach-
tung einer BK-Nr. 4301 am IPA

 ∙ Eingangsuntersuchung mit ausführlicher Anamnese 
und allgemeiner körperlicher Untersuchung

 ∙ Allergietestungen der Haut (Pricktest) mit 
spez.  Berufsallergenen

 ∙ Serologische Allergie-Diagnostik (Bestimmung 
spezifischer IgE-Antikörper)

 ∙ Lungenfunktionsmessungen (Bodyplethysmogra-
phie, Spirometrie, Diffusionsmessung)

 ∙ Exhaliertes Stickstoffmonoxid (FeNO)
 ∙ Belastungsuntersuchungen (Spiroergometrie, 

 Ergometrie)
 ∙ Unspezifische und spezifische bronchiale 

 Provokationstests (MCH-Test, spezifische bron-
chiale Provokationstests mit potentiell allergenen 
 Arbeitsstoffen im Expositionslabor)

 ∙ HNO-ärztliches Spektrum:
 – Untersuchung der  Nase/ Nasennebenhöhle 

 inklusive Endoskopie
 – Akustische Rhinometrie
 – Aktive Anteriore Rhinomanometrie
 – Ultraschall der Nasennebenhöhlen

 ∙ Nasale Provokation mit Umwelt- oder 
 Berufsallergenen

Info
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Handelt es sich um eine Berufskrankheit?
Der Versicherte war am Arbeitsplatz sowohl Milben als 
auch MMA ausgesetzt – beides potentielle Auslöser für 
die angegebenen Beschwerden. Ein Zusammenhang der 
Beschwerden der oberen Atemwege und der berufsspe-
zifischen Exposition gegenüber MMA konnte nach den 
Ergebnissen des Provokationstestes insgesamt nicht be-
stätigt werden. 

Insbesondere die Exposition gegenüber Hausstaubmilben 
am Arbeitsplatz des Versicherten wurde als vermutlicher 
Auslöser der angegebenen Beschwerden identifiziert. Die 
nasale Provokationstestung ergab hier den Hinweis auf 
eine sogenannte lokale allergische Rhinopathie, als Vor-
stufe einer manifesten Allergie.

Aufgrund der fehlenden kutanen und serologischen 
Sensibilisierung erfüllt dieser Befund einer lokalen aller-
gischen Rhinopathie, auch nach der anstehenden Aktu-
alisierung der Reichenhaller-Empfehlung, nicht den Voll-
beweis eines Krankheitsbildes im Sinne der BK-Nr. 4301.

Die Anerkennung der Berufskrankheit konnte somit nicht 
empfohlen werden.

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass es sich bei Hausstaub-
milben um ein ubiquitär vorkommendes Allergen handelt 
und somit der Nachweis einer beruflich bedingten Sen-
sibilisierung grundsätzlich schwierig ist. Die Beschwer-
defreiheit des Versicherten im privaten Umfeld konnte 
durch Maßnahmen der Allergenreduzierung aufgrund 
einer Allergie der Lebensgefährtin erklärt werden.

Um eine Weiterbeschäftigung des Versicherten zu ermög-
lichen, standen individualpräventive Maßnahmen im 
Vordergrund. So wurde der Arbeitsstuhl des Versicherten 
durch einen Lederstuhl ersetzt. 

Unter diesen Maßnahmen waren die arbeitsplatzbezo-
genen Beschwerden vollständig rückläufig und der Ver-
sicherte konnte seine bisherige Tätigkeit weiter beschwer-
defrei ausüben.

Für den privaten Bereich wurde der Versicherte gegenüber 
Hausstaubmilben und deren Prävention geschult und über 
weitere mögliche medizinische Maßnahmen aufgeklärt. 

Fazit

Um komplexe allergische Beschwerden der oberen und 
unteren Atemwege zu beurteilen, ist ein interdisziplinäres 
diagnostisches Vorgehen unabdingbar. Hier bieten sich 
primär spezialisierte Zentren mit umfangreichem sowohl 
allergologischem als auch medizinischem Diagnostikspek-
trum sowie verschiedenen ärztlichen Fachdisziplinen wie 
Pneumologie und HNO an. Erst durch das angewandte 
umfangreiche HNO-ärztliche Methodenspektrum konnte 
im vorliegenden Fall die schwierig zu diagnostizierende 
lokale allergische Rhinopathie festgestellt werden.

Auch wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung 
einer Berufskrankheit nicht gegeben waren, konnten 
durch Präventionsleistungen gemäß § 3 BKV eine be-
schwerdefreie Weiterbeschäftigung des Versicherten ge-
währleistet werden.
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